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Baumaßnahme    
 

Angebot für  
 
 

Besondere Vertragsbedingungen 

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
Bauleistungen (VOB/B). 

1. Objekt-/Bauüberwachung (§ 4 Abs. 1) sowie ggf. Sicherheitskoordination 
(Baustellenverordnung). 

1.1 Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt dem Auftraggeber. 
Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden. 

1.2 Die Sicherheitskoordination obliegt:    

1.3 Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte/ein Bautagebuch     
     

zu
 

führen.
 

2. Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung überlassen (§ 4 Nr. 4): 

2.1 Lager- und Arbeitsplätze:   

Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu 
beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten. 

2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugeländes:   

2.3 Wasseranschlüsse (Durchmesser/Leistung):      

2.4 Stromanschlüsse (Durchmesser/Leistung):     

2.5 Sonstige Anschlüsse (Art/Durchmesser/Leistung):    

Kosten des Verbrauchs (zu den Nrn. 2.3 2.5):    

Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs (§ 4 Abs. 4 Nr. 3 Satz 
2) werden durch Messungen ermittelt, soweit nicht in Nr. 10 etwas Anderes vereinbart 
ist. 
Bei Arbeiten in belegten baulichen Anlagen hat sich der Auftragnehmer mit der haus- 
verwaltenden Dienststelle in Verbindung zu setzen und deren Rechnung zu 
begleichen. 

3. Ausführungsfristen (§ 5) 

3.1 Mit der Ausführung ist zu beginnen 

am  

spätestens am letzten Werktag der KW 20   

spätestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens 

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 
(§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 
  zugehen. 

an dem im Bauzeitenplan genannten Datum 
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3.2 Die Leistung ist abnahmereif fertig zu stellen 

am  

innerhalb von 

  Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. 

spätestens am letzten Werktag der KW 20   

an dem im Bauzeitenplan genannten Datum 

3.3 Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen gem. § 5 Abs. 1: 

vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 

vorstehende Frist für das Ausführungsende 

die im Bauzeitenplan als Vertragsfristen vereinbarten Einzelfristen 
 

 

3.4 Der Auftraggeber behält sich vor, im Auftragsschreiben den Beginn und das Ende 
der Ausführungsfrist und etwaiger Einzelfristen datumsmäßig festzulegen. 

 
gemäß § 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese an die Stelle der ursprünglich vereinbarten Fristen. 

4. Vertragsstrafen (§ 11) 

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 

4.1 bei Überschreitung der Fertigstellungsfrist 

  Betrag ( ) 

 vom Hundert des Endbetrages der Nettoabrechnungssumme 

4.2 bei Überschreitung von Einzelfristen 

 
 

Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten  Einzelfristen  ist  der  Teil  der  Abrechnungssumme , der den bis zu 
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden  Leistungen  entspricht . Verwirkte  Vertrags - 
strafen für den  Verzug  wegen  Nichteinhaltung  als  Vertragsfrist  vereinbarter  Einzelfristen  
werden auf  eine  durch  den  Verzug  wegen  Nichteinhaltung  der  Frist  für  die  Vollendung  der

 Leistung  verwirkte  Vertragsstrafe  angerechnet.  

4.3 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _ v. H. der Abrechnungssumme begrenzt. 

5. Rechnungen (§ 14) 

5.1 Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber _ fach einzureichen. 

5.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungs- 
zeichnungen, Handskizzen) sind einfach/_ 

6. Zahlung (§ 16 VOB/B) 

einzureichen. 

Die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des 

Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf _ _ Tage. 
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7. Sicherheitsleistungen (§ 17) 

7.1 Stellung der Sicherheit 

Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von           von H.    der Angebotssumme zu leis-    
	ten, sofern die Angebotssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. 
Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt ___ v.  H.  der  Abrechnungsssumme 
einschließlich erteilter Nachträge. 
Für die Vertragserfüllung und Mängelansprüche kann Sicherheit wahlweise durch 
Einbehalt oder Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden. 
Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewählte Sicherheit durch eine andere 
der vorgenannten ersetzen. 
Für vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3) und für vereinbarte 
Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten. 
Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen 
nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung 
noch durch Vorlage einer Bürgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlags- 
zahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist. 
Die Sicherheit für Vertragserfüllung ist nach Abnahme Zug um Zug gegen eine Sicher- 
heit für Mängelansprüche auszutauschen. Bestehen zu diesem Zeitpunkt noch Ver- 
tragserfüllungsansprüche, ist dafür eine gesonderte Sicherheit zu stellen; bei Verwen- 
dung einer Bürgschaft in einer gesonderten Urkunde. 

Rückgabezeitpunkt (§ 17 Abs. 8 Nr. 2) _5_J_ahre nach Abnahme 

    

       
       
        
         

 

8.

 

Abnahme

 

(§

 

12

 

Nr.

 

4)

 

Die

 

Leistung

 

wird

 

förmlich

 

abgenommen.

 

9.

 

Verjährungsfrist

 

für

 

Mängelansprüche

 

Abweichend

 

§

 

13

 

wird

 

eine

 

Verjährungsfrist

 

für

 

sämtliche

 

Mängelansprüche

 

von

 

5

 

Jahren

  

Jahren

 

vereinbart.

 

10.

 

Bauwesenversicherung 

 Durch den Auftraggeber wird keine Bauwesenversicherung abgeschlossen 

Durch den Auftraggeber wird eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. Diese wird 
mit 0,3 % der Schlussrechnungssumme dem Auftragnehmer in Abzug gebracht

 
  

11.

 

Abweichende Regelung zu Kosten des Verbrauchs (zu den Nrn. 2.3–2.5): 

 

Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs (§ 4 Abs. 4 Nr. 3 Satz 
2) werden anteilig über % einbehalten (aktueller Umlageschlüssel lt. Bauhaupt-
gewerbeverband Dortmund). 

 

12.

 

Weitere
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Hinweis:

 

Die

 

Bedingungen

 

sind

 

zu

 

nummerieren;

 

werden

 

keine

 

weiteren

 

Bedingungen

 

aufgenommen,

 

ist

 

zu

 

schreiben:

  

Keine

 

.

 

Der

 

Rest

 

der

 

Seite

 

ist

 

so

 

zu

 

sperren,

 

dass

 

keine

 

Eintragungen

 

vorgenommen

 

werden

 

können.
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 

Einheitliche Fassung  

 

Das Vergabeverfahren erfolgt gem. § 75a GO NRW. 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, 

Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in 

Textform darauf hinzu-weisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer 

unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber 

zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.  

3 Angebot 

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.  

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot 

ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht 

form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbind-

lich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 

Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 

Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 

von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise 

einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der 

Wertung ausgeschlossen. 

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-

zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss 

des Angebotes hinzuzufügen.  

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  

  ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und 

  an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-

erteilung Vertragsinhalt.  

  



4 Nebenangebote 

4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übri-

gen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. 

Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe 

nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be-

schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der 

Bauleistung erforderlich sind. 

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen 

Vertrags-bedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende 

Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 

(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen 

aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-

schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

 in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 

  in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 

  dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt, 

  dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.  

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder 

qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben 

5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst 

nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht 

zugelassen. 

6 Nachunternehmen 

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in sei-

nem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und 

auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. 

7 Eignung 

7.1 Öffentliche Ausschreibung 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des 

Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-

gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist 

auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für 

die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 

Nicht präqualifizierte Unternehmen legen die in der Bekanntmachung genannten Bescheinigungen 

und Eigenerklärungen dem Angebot bei. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst 

sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Ggf. geforderte auftragsspezifische 

Einzelnachweise sind ebenfalls vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes 



Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte 

auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der 

Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 

(Präqualifikations-verzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische 

Einzelnachweise.  

7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben 

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der 

engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen 

Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. 

ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 

Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 

Verlangen die in der Aufforderung zur Angebotsabgabe genannten Bescheinigungen zuständiger Stel-

len vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und 

Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben 

werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation 

von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch 

geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache 

abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung 

(Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 
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